


Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit
Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

100 Teilfinanzplan 

106 Summe der investiven Einzahlungen 

109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen -232.084,39 -100.000,00 -120.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00

113 Summe der investiven Auszahlungen -232.084,39 -100.000,00 -120.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00

114 Saldo Investitionstätigkeit    (Einzahlg-Auszahlg) -232.084,39 -100.000,00 -120.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00

120 Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG -232.084,39 -100.000,00 -120.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00

270  = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 

Investitionsübersicht
Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Verpflichtungs-
Ermächtigungen

Finanzplan
2023

Finanzplan
2024

Finanzplan
2025

22059005 Technik 
Verkehrsüberwachung

-231.394,39 -100.000,00 -120.000,00 0,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00

109 Auszahlungen Erwerb bewegl. 
Anlagevermögen

-231.394,39 -100.000,00 -120.000,00 0,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00

18



Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit
Kreis Gütersloh

Erläuterungen
1. Allgemeines
Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für 2022 erfolgt im Frühsommer 2021 - noch in der Phase mit Auswirkungen zur Corona-Krise.
Für die Ansätze in 2022 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt.
Insofern werden neben den Auswirkungen bedingt durch gesetzliche Änderungen überwiegend die für 2021 kalkulierten Ansätze auch
für 2022 kalkuliert.

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist das maßgebliche Ziel der in diesem Produkt erfassten Aufgabenbereiche.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere
Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Nach wie vor bleibt festzustellen, dass überhöhte bzw. nicht angepasste
Geschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen ist.
Die Altersgruppe der jungen Fahranfänger "18 bis 24-jährige" ist neben Senioren und Jugendlichen in der Unfallstatistik im Vergleich
zu anderen Altersgruppen überproportional betroffen.

Um die Unfallbeteiligung bzw. die Unfallfolgen zu verringern, werden besondere Aktivitäten - wie z. B. Verkehrssicherheitstrainings
mit Berufsschülern - durchgeführt (jährlich ca. 650 Berufsschüler). Die Wirksamkeit der Maßnahmen lässt sich nicht unmittelbar,
sondern allenfalls mittelfristig feststellen, wobei bereits eine Stagnation bzw. eine nur geringfügige Verbesserung der
Verunglücktenzahlen als Erfolg zu werten ist.

Seit nunmehr 13 Jahren wird das "Projekt Schutzengel" im Kreis Gütersloh auf Basis einer Kooperation zwischen Polizei,
Verkehrswacht und Kreis durchgeführt. "Leibhaftige Schutzengel" gleichen Alters wirken auf diese Zielgruppe ein, damit die jungen
Menschen sich gefahrenbewusster verhalten, d. h. vor allem angeschnallt (mit-)fahren, nicht rasen, nicht mit Handy telefonieren 
und sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinter das Steuer oder ans Lenkrad setzen. Mittlerweile gibt es deutlich mehr 
als 23.500 registrierte Schutzengel im Kreis Gütersloh!
Für ihr Engagement erhalten die aktiven "Schutzengel" Vergünstigungen - wie z. B. Einkaufsrabatte oder Nachlässe bei
Eintrittspreisen. Dazu ist das ursprünglich aus Dänemark stammende Projekt ebenso erfolgreich wie schon in einigen anderen
Bundesländern bei uns. In Nordrhein-Westfalen ist es das erste Projekt dieser Art.
Als Anreizsystem wird ein breit gefächertes Sponsoring-Konzept für "Schutzengel" angeboten.
Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen durch die Universität Duisburg/Essen und die Hochschule Bochum - zuletzt in 2019 -
wurde bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen
beigetragen hat. Aktuell werden konzeptionell neue Ansatzpunkte im Projekt geplant. 

Die Abteilung Straßenverkehr führt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen - stationär und mobil - durch. Die Kreispolizeibehörde
wird darüber hinaus bei sämtlichen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften tätig. Beide arbeiten auch in Kooperation mit
anderen (Kommunen / Verkehrswacht) gemeinsam auf Grundlage einer unfallorientierten Geschwindigkeitsüberwachung, die sich als
professionelle, strategische Methode verbesserter Verkehrssicherheitsarbeit erwiesen hat. Die gemeinsame Schwerpunktüberwachung
unfallintensiver Streckenabschnitte wird ohne Berücksichtigung von Fallzahlen- und Messstundenaufkommen vorgenommen.
Messintensität/Auswahl und Umfang der Überwachungsmaßnahmen orientieren sich an den Unfallhäufigkeitszahlen und werden
zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt.

Parallel werden weiterhin Messungen an konkreten Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten u. ä. durchgeführt. Die Kreispolizeibehörde
leistet die statistische Erhebung der Unfallentwicklung. Die Kontrolle, Analyse und Auswertung zu den jeweils eingesetzten Überwa- 
chungsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen Kreispolizeibehörde und der Abteilung Straßenverkehr. Zusätzlich werden aufgrund
konkreter Anlässe gezielte Einsätze - Zufahrtsstrecken zum Motorradtreff "Brocker Mühle" sowie Wochenendveranstaltungen mit "Jungen
Fahrern" etc. - durchgeführt.

Die Bearbeitung der Owi-Verfahren läuft beim Kreis bereits unter umfangreicher Nutzung der Möglichkeiten der EDV mit elektronischer
Akte und digitaler Signatur. 
Gleichzeitig werden die Online-Angebote für die Bürger über Portal- und Online-Lösungen weiter komfortabel angeboten.
In Nutzung ist bereits eine Online-Anhörung und im Aufbau die Online-Bezahlung. Dadurch wird ein hoher Durchsatz mit guter Qualität
und bedarfsgerechter Personalressource ermöglicht.

Verkehrsregelungen sollen mit den notwendigen, aber möglichst wenigen Verkehrszeichen erfolgen, um deren Wahrnehmung und
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Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit
Kreis Gütersloh

Akzeptanz zu erhöhen.
Der Kreis ist für die Verkehrsregelungen in den 8 kreisangehörigen Städten zuständig, die keine eigene Straßenverkehrsbehörde wie
Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock haben.
Ab 01.01.2022 wird Harsewinkel mittlere kreisangehörige Stadt und übernimmt daher u. a. Aufgaben zur Verkehrslenkung.
Gegen Entgelt seitens der Stadt Harsewinkel werden die Aufgaben der StVO noch in 2022 von der Kreisverwaltung auf Basis 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durchgeführt.
Alle 4 Jahre sind die Regelungen in umfassenden Verkehrsschauen mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulastträgers zu
überprüfen. Wenn in einem Jahr zwei Städte/Gemeinden überprüft werden, gelingt das. Zudem findet in zweijährigen Intervallen
eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) statt.
In der Funktion der Fachaufsichtsbehörde nimmt der Kreis an den Verkehrsschauen der eigenständigen fünf Straßenbaubehörden
im Kreis (Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl) teil.

Daneben erfolgen zeitnah über die Unfallhäufungskommission und den Arbeitskreis "Verkehrssicherheit" oder auf Initiative von Bürgern
oder Gruppierungen zielgerichtet Optimierungen zu Verkehrsregelungen. 

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:
1. "Projekt Schutzengel"
2. Verkehrssicherheitsarbeit bei Motorradmesse (Kaunitz) und Motorradtreffs (Brocker Mühle)
3. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
4. Schwarze Silhouetten an Unfallstellen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen
Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)
In 2021 gibt es verschiedene Neuerungen. Zum einen greifen Gebührenerhöhungen und es gibt eine Veränderung bei den
Zuständigkeiten für die Erlaubniserteilung bzw. Genehmigung der Transporte. Aufgrund der geänderten örtlichen
Zuständigkeit werden im Kreis Gütersloh ab 2021 deutlich mehr Anträge und Fallzahlen erwartet.
Das bedeutet für Gütersloh, dass rd. 1.800 zusätzliche Anträge pro Jahr beim Kreis Gütersloh abgewickelt werden.
Im 1. Halbjahr 2021 hat der Kreis Mettmann einige Anträge für den Kreis Gütersloh in Amtshilfe bearbeitet. Seit dem 2. Halbjahr 2021
werden wieder alle Anträge für den Kreis Gütersloh mit eigenem Personal bearbeitet. Die Kennzahl, der Erlösansatz sowie die
Personalkosten (+ 2 Stellen) sind dementsprechend gegenüber den Vorjahren erhöht worden. Die Erhöhung des Erlösansatzes
ab 2022 ist im Wesentlichen auf den Wegfall der Amtshilfe des Kreises Mettmann zurückzuführen.

Neben den insgesamt rd. 2.450 Erlaubnissen zu Großraum- und Schwertransporten werden jährlich rd. 6.000 Anhörungen zu Transporten, die
durch den Kreis Gütersloh führen, bearbeitet. Für die Erstellung von Stellungnahmen zu Anhörungen gibt es im Gegensatz zu Erlaubnissen
allerdings keine Gebühren. Mittlerweile gab es eine Änderung bei den Transporten dadurch, dass die Polizei deutlich weniger Transporte
begleitet. Die Vorbereitungen und Genehmigungsverfahren sind dadurch aufwendiger geworden. 

Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (K059-03)
Für 2022 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum
(Versorgungsleitungen, Glasfaserverkabelung, Straßensanierungen) wie 2021 gerechnet.

3. Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)
Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2021 erhöht, weil der Kreis Gütersloh ab 2022 erstmals alle Anträge zu Groß- und Schwertransporten
bearbeiten wird. Im Jahr 2021 hat im 1. Halbjahr der Kreis Mettmann noch einige Anträge in Amtshilfe bearbeitet (siehe auch
Erläuterung zu K059-01).
Gleichzeitig ist der Gebührenansatz zu reduzieren, da die Stadt Harsewinkel ab 01.01.2022 erstmals als mittlere kreisangehörige
Stadt eigenständig u.a. Aufgaben der Verkehrslenkung übernimmt. Die in diesem Zusammenhang vereinnahmten Gebühren sind
an die Stadt Harsewinkel abzuführen. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (siehe TEP 6).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5) 
Es werden Erträge i. H. v. rd. 600 € für die Vermietung Infobus u. ä. erwartet.
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Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit
Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) 
Der beim Kreis beschäftigte Verkehrsingenieur ist gegen Honorar (Personalgestellung) auch für andere Behörden, insbesondere Rietberg,
Schloß Holte-Stukenbrock, Rheda-Wiedenbrück und Verl tätig. Darüber hinaus werden für die Kommunen im Kreis von der
Abteilung Straßenverkehr auf Wunsch gegen Entgelt Verkehrsmessungen durchgeführt. Zusätzlich übernimmt der Kreis im Jahr
2022 auf Basis einer öffentliche-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Harsewinkel noch die Aufgaben der StVO. Die Stadt
Harsewinkel hat dem Kreis die Personalkosten für diese Tätigkeiten zu erstatten.

Personalkosten (TEP 11) 
Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit angebrachten kw-Vermerken zu begründen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)
Der Aufwand resultiert aus dem Betrieb und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Verkehrsüberwachung
(Halten und Betanken der Fahrzeuge, Instandhalten der Blitzgeräte etc.). Daneben sind im Ansatz auch die Kosten für Honorarkräfte
enthalten. 

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14) 
Das hohe Ergebnis 2020 ist insbesondere auf Abschreibungen von Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16) 
In 2020 ist eine sogenannte semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage beschafft worden - Hansi -, die bisher angemietet war.

Bei TEP 16a werden Portokosten zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten separat dargestellt. 

Bei TEP 16c sind Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Schutzengel" veranschlagt.

Bei TEP 16d sind Mittel für den Sachaufwand wie Fahrtkostenerstattung für Außendiensttätigkeit, Handykosten und
Arbeitsplatzausstattungen für Telearbeit für die sogenannten Fahrzeugführerermittlungen (Feststellen der Fahrer) im Rahmen von
Bußgeldverfahren veranschlagt worden.

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan
Technik Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059005) / Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059007)

Aktuell wird beim Kreis folgende Technik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt:

1. für 8 stationäre Anlagen: 4 Kamera-Einschübe - Technik "TPS-Traffipax".

2. für 4 mobile Anlagen: 3 Radaranlagen - Technik "Speedophot" / 1 Radaranlage - Technik "Traffistar S 350" / 1 Laseranlage "ESO 8".
Die genannten Radaranlagen - Technik "Speedophot" - sind abgängig und der Support des Herstellers sowie die Eichmöglichkeiten
werden ab 2020 nach und nach eingestellt. Eine von den 3 Radaranlagen wurde bereits durch die Laseranlage "ESO 8" ersetzt. 
In 2021 soll eine weitere "ESO 8" sowie in 2022 eine "Traffistar S 350" als Ersatz beschafft werden. 

3. für semi-stationäre Anlage (1,5 t), genannt "Hansi": 1 Container - Technik "Traffistar S 350".
Der Support für stationäre Anlagen wird künftig entfallen. Stattdessen wird in 2021 noch eine weitere semi-stationäre Anlage "Hansi 2"
beschafft werden. 

Für 2022 sind folgende investive Beschaffungen geplant:

1. Beschaffung "Traffistar S 350" = 100.000 €.
Als Ersatz ist eine weitere leistungsfähige mobile Anlage - Technik "Traffistar S 350" - vorgesehen. Diese Anlage soll die 3. abgängige
"Speedophot"-Radaranlage ersetzen. 

2. Umbau Trägerfahrzeug für "Traffistar S 350" = 5.000 €.
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3. 2 x Verkehrszählgeräte = 10.000 €.

Aktuell sind 6 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für die Erfassung von Verkehrsströmen an unterschiedlichen Örtlichkeiten
geeignet sind und je nach Bedarf eingesetzt werden. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielswiese sind mehrere Geräte
gleichzeitig erforderlich. 
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Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Kreis Gütersloh

Dezernat
Abteilung
Produkt

2
2.2
062

Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Straßenverkehr
Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en)
Elena-Sofie Winkelhage

Beschreibung Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am
Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im
öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil
der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG),  Fahrerlaubnisverordnung (FeV)

Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer

Ziele Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle
4 Jahre überprüft werden.
Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen 6.492 6.000 6.000
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse 440 380 380
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis 62 63 63
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu
den zu überwachenden Fahrschulen gesamt 23 % 20 % 20 %
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Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfererträge
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,  hier: 

Verwaltungsgebühren
-827.834,92 -944.000,00 -985.550,00 -985.550,00 -985.550,00 -985.550,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige ordentliche Erträge, hier:

Zwangs- und Bußgelder
-6.285,45 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen

10  = Ordentliche Erträge -834.120,37 -947.000,00 -988.550,00 -988.550,00 -988.550,00 -988.550,00

11 - Personalaufwendungen 750.975,41 787.059,00 844.603,00 860.664,00 877.047,00 893.757,00
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 27.923,06 31.354,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.184,61 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.069,48 118.020,00 118.020,00 118.020,00 118.020,00 118.020,00

17  = Ordentliche Aufwendungen 903.152,56 938.573,00 995.313,00 1.011.374,00 1.027.757,00 1.044.467,00

18  = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) 69.032,19 -8.427,00 6.763,00 22.824,00 39.207,00 55.917,00

19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21  = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)

22  = Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)

69.032,19 -8.427,00 6.763,00 22.824,00 39.207,00 55.917,00

23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen

25  = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 
u. 24)

26  = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 
intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)

69.032,19 -8.427,00 6.763,00 22.824,00 39.207,00 55.917,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 161.560,83 56.168,00 62.765,00 63.680,00 64.425,00 66.033,00

a) Verrechnung Versicherungen 3.760,00 4.884,00 4.177,00 4.374,00 4.571,00 4.768,00
b) Verrechnung IT-System 7.818,88 6.048,00 6.546,00 6.914,00 7.122,00 8.183,00
c) Verrechnung Zuschläge Beamte 115.721,51 20.756,00 25.402,00 25.402,00 25.402,00 25.402,00
d) Verrechnung Raumkosten 34.260,44 24.480,00 26.640,00 26.990,00 27.330,00 27.680,00

29  = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) 230.593,02 47.741,00 69.528,00 86.504,00 103.632,00 121.950,00

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler 
Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

230.593,02 47.741,00 69.528,00 86.504,00 103.632,00 121.950,00
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Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines
Für die Ansätze in 2022 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern
werden überwiegend die für 2021 veranschlagten Ansätze auch für 2022 kalkuliert.

In 2021 waren die Fahrschulen zeitweise geschlossen oder / und es konnten keine Prüfungen abgenommen werden. Die Fallzahlen für die
Führerscheinstelle entwickelten sich dadurch geringer als üblich.

Ab 2021 wird aufgrund einer Vorschriftenänderung seitens der Führerscheinstelle ein neues Dokument "Berufskraftfahrer-
Qualifikationsnachweis" ausgestellt. Gleichzeitig werden die relevanten Daten in eine überregionale Datenbank eingepflegt.

In den Arbeitsbereichen Bearbeitung von Anträgen auf Ersterteilung, Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen, Fahrerkarten und
ausländischen Fahrerlaubnissen sind die Fallzahlen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Führerscheindokumentes auf 15 Jahre ist im Jahr 2013 erfolgt. Ab 2019 gelten feste Staffelungen
zu Umtauschfristen nach Geburtsjahrgängen bzw. Datum des Führerscheinerwerbs.
Einzelne Geschäftsvorfälle - wie Ersatzbeschaffung von Führerscheinen oder Umtausch - können beim Kreis und in den Bürgerbüros der
Kommunen beantragt werden. Diese enge Zusammenarbeit soll beibehalten werden, auch um den Bürgern neben den Online-Angeboten
kurze Wege zu ermöglichen.

Die Zahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem und bei Verstößen in der Probezeit bei Fahranfängern nimmt zu.
Ursächlich dafür sind auch Änderungen im Bußgeldkatalog und die dort festgeschriebenen härteren Sanktionen, wie z. B. für die Benutzung
des Handys während der Fahrt.
Die Zahl der Fahreignungsüberprüfungen wegen der Einnahme von Drogen hat zugenommen. Ob dies auf zunehmenden Drogenmissbrauch
zurückzuführen ist, ist unklar.
Klar ist jedoch, dass dies zumindest auch auf einen höheren Überwachungsdruck der Polizei zurückzuführen ist.

Seit einigen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit aktuell den Kreisen Osnabrück, Emsland und Lippe für einen
Qualitäts- und Kennzahlenvergleich der Fahrerlaubnisbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird. Aus diesem Vergleichsring ergeben
sich inhaltlich neben statistischen Zahlenvergleichen regelmäßig Rückschlüsse für die Arbeitsorganisation.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen
Erteilung von Fahrerlaubnissen (K062-01) 
Besonders hoch ist weiterhin das Interesse, bereits mit 17 Jahren die Fahrerlaubnis im Rahmen des "Begleiteten Fahrens mit 17" zu  
erwerben.  

Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02) 
Die Bearbeitung der Entziehung von Fahrerlaubnissen, Wiedererteilung sowie Maßnahmen bei Fahrerlaubnissen auf Probe bedingen
eine qualitativ hohe und ausgewogene Sachbearbeitung. Eine ständige Abwägung der möglichen Gefährdung aufgrund der Ein- 
schränkung der Fahreignung des einzelnen Fahrerlaubnisinhabers gegenüber der Allgemeinheit ist Tagesgeschäft und Bestandteil
der Überprüfungen seitens der Führerscheinstelle.

Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis und (K062-03/04) 
Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt (K062-04)
Die regelmäßige Überwachung der 63 Fahrschulen im Kreis soll 2022 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungs- 
qualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden.
Da es Neugründungen und Auflösungen von Fahrschulen gibt, genügt die jährliche Überprüfungsquote von 20 %, so dass alle
Fahrschulen im 4-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

3. Teilergebnisplan
./. 
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Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan
./. 
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Abteilung 
„Veterinärwesen und 

Lebensmittelüberwachung“ 

27




